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4. Wahlperiode Drucksache IV/1696  

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung der Strafprozeßordnung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert: 

1. § 53 Abs. 1 Nr. 5 und 6 erhält folgende Fassung: 

„5. Redakteure, Journalisten, Verleger, Heraus-
geber, Drucker und andere, die bei der Her-
stellung oder Veröffentlichung einer perio-
dischen Druckschrift berufsmäßig mitgewirkt 
haben, über die Person des Verfassers, des 
Einsenders oder des Gewährsmannes einer 
Veröffentlichung oder einer zur Veröffent-
lichung bestimmten Mitteilung und über 
deren Inhalt; 

6. Intendanten, Sendeleiter und andere, die bei 
der Vorbereitung oder Durchführung von 
Rundfunksendungen berufsmäßig mitge-
wirkt haben, über die Person des Verfas-
sers, des Einsenders oder des Gewährsman-
nes einer Sendung oder einer zur Verbrei

-

tung im Rundfunk bestimmten Mitteilung 
und über deren Inhalt; wenn der Verfasser, 
der Einsender oder der Gewährsmann selbst 
im Rundfunk spricht, darf das Zeugnis über 
seine Person nicht verweigert werden." 

2. § 97 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht 
der in § 53 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 Genannten reicht, 
ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzu-
lässig." 

3. § 97 Abs. 5 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Bonn, den 3. Dezember 1963 

Öll enhauer und Fraktion 




